
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter 
der Telefonnummer 112 (auch aus Mobilfunknetzen) zu erreichen. 

Am 21. und 22. Januar 2012 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
(Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauen-
arzt) für das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis 
Kempten unter der Telefonnummer (0 18 05) 19 12 12 zu erreichen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 21. und 22. Januar 
2012 unter Telefon (08323) 8819. Notfallsprechstunden von 10.00 
bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt 
für den Bereich Kempten ist in der Kemptener Ausgabe dieser 
Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst
der Apotheken

Bad Hindelang:
am 21. Januar 2012: Falken-Apotheke, Färbergasse 2, 
Telefon (08324) 323 (18.00 bis 19.00 Uhr)

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Burgberg:
am 21. Januar 2012: Adler-Apotheke, Sonthofen, 
Promenadestraße 5 a, Telefon (08321) 22899
am 22. Januar 2012: Apotheke am Rathaus, Immenstadt, 
Marienplatz 3, Telefon (08323) 6396, und
Central-Apotheke, Sonthofen, Hochstraße 7,
Telefon (08321) 86060 (10.00 bis 12.00 Uhr)

Oberstdorf, Fischen:
am 21. Januar 2012: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, 
Poststraße 10, Telefon (08322) 940700 (17.00 bis 19.00 Uhr)
am 22. Januar 2012: Sonnen-Apotheke,
Oberstdorf, Weststraße 4, Telefon (08322) 9650-0

Oberstaufen:
am 21. Januar 2012: Apotheke am Kurpark, Lindauer Straße 28, 
Telefon (08386) 2551 (18.00 bis 19.00 Uhr)
am 22. Januar 2012: Apotheke am Kurpark, Lindauer Straße 28, 
Telefon (08386) 2551 (10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 Uhr)

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, 
Lauben, Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 21. Januar 2012: Martinus-Apotheke, Waltenhofen, 
Rathausstraße 2, Telefon (08303) 424 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 22. Januar 2012: Christophorus-Apotheke, Durach, 
Bürgermeister-Batzer-Straße 1, Telefon (0831) 564657
(18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 21. Januar 2012: Römer-Apotheke, Brodkorbweg 38,
Telefon (0831) 73443
am 22. Januar 2012: Rottach-Apotheke, Memminger Straße 90, 
Telefon (0831) 592020

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden 
Fällen in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 9. Januar 
2012, (Bpl.-Nr. 1206/11), der Kongregation der St. Franziskus-
Schwestern von Vierzehnheiligen, Vierzehnheiligen 8, 96231 
Bad Staffelstein, den Anbau an das bestehende Gebäude, die 
Errichtung einer Außentreppe sowie energetische Sanierung, 
die Erteilung von Abweichungen von Art. 63 BayBO, in 87497 
Wertach, Am Berg 11 (Fl.-Nr. 410), Gemarkung Wertach, bau-
aufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Postanschrift: 86048 Augsburg; Postfach 112343, Hausanschrift: 
86152 Augsburg, Kornhausgasse 4, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-
nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung einer Klage per E-Mail genügt nicht der Schrift-
form und ist unzulässig.

Durch Gesetzesänderung wurde das Widerspruchsverfahren 
in Bausachen abgeschafft.

Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine aufschiebende 
Wirkung.

Gez.: Herbert Liebl

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des 
Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer 
Platz 2, Zimmer 3.17, und bei der Marktgemeinde Wertach, Rat-
hausstraße 3, 87497 Wertach, eingesehen werden.

Heinz-Joachim Pesch 21 - 1

Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu

5. Änderung der Ortsabrundungssatzung für Knottenried – 
Inkrafttreten
Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates hat in seiner 
Sitzung vom 17. November 2011 die 5. Änderung der Orts-
abrundungssatzung für den Ortsteil „Knottenried“ nach § 34 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. Eine 
Genehmigungspflicht der Satzung besteht nicht.

Die Satzungsunterlagen für die 5. Änderung der Ortsabrun-
dungssatzung „Knottenried“ (Lageplan, Textteil und Begrün-
dung) in der Fassung vom 17. November 2011 können während 
der allgemeinen Dienststunden im Stadtbauamt Immenstadt, 
Dienstgebäude Kirchplatz 7, Zimmer Nr. 22, eingesehen werden; 
über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Die 5. Ände-
rung der Ortsabrundungssatzung für den Ortsteil „Knottenried“ 
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Hinweis auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB):
1. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis Nr. 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges sind unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung der Ortsabrundungssat-
zung schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.

Immenstadt, 29. Dezember 2011

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

Gez.: Armin Schaupp, 1. Bürgermeister Z 2 - 2

Markt Oberstdorf

Ländliche Entwicklung
Flurneuordnung Schöllang II
Markt Oberstdorf
Landkreis Oberallgäu

Änderung des Plans über die gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen nach § 41 Flurbereinigungsgesetz 

– FlurbG –, Beteiligung der Öffentlichkeit

Bekanntgabe

Die Teilnehmergemeinschaft Schöllang II plant die Änderung 
von Maßnahmen. Die Teilnehmergemeinschaft ist nach den 
§§ 19, 9 Abs. 3 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
- UVPG - verpflichtet, die Öffentlichkeit zu beteiligen. Hierzu lie-
gen die Planunterlagen, bestehend aus Änderungskarte zum Plan 
über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen, Ände-
rungsverzeichnis und Erläuterungsbericht, in der Zeit vom 23. 
Januar 2012 mit 6. Februar 2012 in der Verwaltung des Marktes 
Oberstdorf, Prinzregentenplatz 1, 87561 Oberstdorf, auf.
Es besteht die Möglichkeit, in die Unterlagen Einsicht zu neh-
men. Der Öffentlichkeit wird hiermit Gelegenheit gegeben, 
sich während der Dauer der Niederlegung bei der Teilnehmer-
gemeinschaft Schöllang II am Amt für Ländliche Entwicklung 
Schwaben, Dr.-Rothermel-Straße 12, 86381 Krumbach, zur 
Planung zu äußern.
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Sonthofen, den 17. Januar 2012
Gez.: Gebhard Kaiser, Landrat

Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu:  Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches im Landratsamt: Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–14.30 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Servicetelefon 08321/612-900, zusätzlich auch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 16.30 Uhr. Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen des Landkreises Oberallgäu finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org   Telefonische Auskünfte erhalten Sie von Frau Kappeler unter der Telefonnummer (08321) 612-211
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Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung

im Landratsamt Oberallgäu
Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung Kempten

0831/252518-00
Führerscheinstelle Kempten 0831/252518-01

Führerscheinstelle Oberallgäu 0831/252518-02
Telefax 0831/252518-30

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
� Wunschkennzeichen reservieren
� Feinstaubplakette bestellen
� Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen  Kempten

Mo 7.30-17.00 h 7.30-17.00 h

Di 7.30-14.30 h 7.30-15.00 h

Mi/Do 7.30-16.00 h 7.30-16.00 h

Fr 7.30-12.30 h 7.30-12.30 h

Servicetelefon zusätzlich

Di/Mi/Do -16.30 h 
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